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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 
Am 25. und 26. November 2023 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für 
das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter 
der neuen Nummer 116117 zu erreichen.
Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
 im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist für den 25. und 26. November 2023 unter Telefon 
08323/2121 zu erreichen. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und 
von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist 
in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 25. November 2023: Alpenland-Apotheke, Sonthofen, 
Freibadstraße 12, Telefon 08321/66610
am 26. November 2023: Stadt-Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524, und 
Vallis-Apotheke, Oberstdorf, Poststraße 10, Telefon 08322/940700

Oberstaufen:
am 25. November 2023: Hochgrat-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Straße 4, Telefon 08386/4583
am 26. November 2023: St. Ulrich-Apotheke, Lindenberg, 
Hauptstraße 61, Telefon 08381/1452

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 26. November 2023: Christophorus-Apotheke, Durach, 
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, Telefon 0831/564657

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 25. November 2023: Iller-Apotheke, 
Ludwigstraße 73, Telefon 0831/564660
am 26. November 2023: Kastanien-Apotheke am Forum, 
Bahnhofstraße 42, Telefon 0831/26342

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Landratsamt Oberallgäu 13.11.2023
SG 22 - Umwelt und Natur - 

BImSchG;
Anlage der Firma Greiter Bau- und Transport GmbH zur Lagerung von 
Abfällen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 634/2, 842/9, 613/2, Gmkg. Stein, 
Stadt Immenstadt 
Antrag auf Errichtung und Betrieb sechs weiterer Lagerhallen zur 
Grobsortierung der Abfälle und auf Errichtung und Betrieb einer LKW-
Waage

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Firma Greiter Bau- und Transport GmbH beantragte beim Land-
ratsamt Oberallgäu die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung des Abfallzwischenlagers auf dem Grundstück 
Fl.-Nrn. 634/2, 842/9, 613/2 Gemarkung Stein, Stadt Immenstadt. Die 
geplante Änderung umfasst den Bau von sechs Lagerhallen und einer 
LKW-Bodenwaage. Das Landratsamt Oberallgäu führt ein vereinfachtes 
immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durch. 

Gemäß §§ 5 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. Nr. 8.9.1.2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) war im Rahmen einer all-
gemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
UVPV aufgeführten Kriterien hat ergeben, dass für die Baumaßnahme 
im Bereich des Gewerbegebietes eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen 
wären. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

gez.: Hannes Linder Az.: SG 22.1-171/4-382-5 Li
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 09.11.2023 (Bpl.
Nr. 1081/22) Erweiterung Hotel Krone inklusive Tiefgarage, Rottach-
bergstraße 1 in Immenstadt i. Allgäu, (Fl.Nr. 20/2, 20/3, 32/6, 32/7), 
Gemarkung Stein i. Allgäu, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Markus Haug

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsam-

tes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, 
und bei der Stadt Immenstadt i. Allgäu, eingesehen werden.
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Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 14.11.2023, 142-So/OA-Q2471
Landkreis Oberallgäu Bürgerservice, Herr Sontheim  
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05
Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350, 
E-Mail: buergerservice@lra-oa.bayern.de
Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Istvan 
Skulteti, zuletzt wohnhaft in: Ludwig-Maier-Weg 8, 87534 Oberstaufen
Fahrgestellnummer: VSSZZZ1PZAR040246, amtl. Kennz.: OA-Q2471

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 
14.11.2023, 142-SF-So/OA-Q2471, gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos, ebenso anschließende Ermittlungen 
über den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 14.11.2023, 142-SF-So/OA-Q2471, liegt bei der 
Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 
87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung 
durch den Betroffenen auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs. 2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind.
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Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Satzung für die Benutzung der
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Blaichach 

(Benutzungssatzung gemeindliche Kita´s)

Präambel

Die Kindertageseinrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemein-
de Blaichach und verstehen sich als Angebot für Kinder und deren Eltern 
und schließlich auch zu den gegebenen vielfältigen Bedürfnissen in Bezug 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Kindertageseinrichtungen werden gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen in ihrer jeweils gültigen Fassung, derzeit insbesondere des 
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und 
seiner Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) geführt.

Kindern wird die Möglichkeit gegeben, vor dem Hintergrund ihrer eige-
nen familiären Lebenserfahrung in einem neuen und anderen Lebensraum 
ihr Kindsein mit seinen Bedürfnissen leben zu können. Dazu gehört, 
dass das Kind in diesem neuen Lebensraum seine Erfahrungen und seine 
Handlungsmöglichkeiten erweitern, wachsen und reifen lassen kann und 
dazu befähigt wird, neue Weisen des Verstehens und der Verständigung, 
des Umgangs mit Menschen und der Natur zu finden.

Sie vermittelt den Kindern nach Maßgabe wissenschaftlicher Forschungs-
ergebnisse bestmögliche Entwicklungs- und Bildungschancen. Dabei 
berücksichtigen die Kindertageseinrichtungen die wachsende Fähigkeit 
und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem, verantwor-
tungsbewusstem Handeln. Sie bieten kindgemäße Bildungsmöglichkeiten 
an, gewähren allgemeine und individuelle erzieherische Hilfen, fördern 
die Persönlichkeitsentwicklung, sowie soziale Verhaltensweisen und ver-
suchen, Entwicklungsmängel auszugleichen.

Leitziel der pädagogischen Arbeit ist der wertorientierte, gemeinschafts-
fähige, schöpferische Mensch, der sein Leben eigenverantwortlich gestal-
ten und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht 
werden kann. Das Nähere hierzu ist im „Pädagogischen Konzept“ unserer 
Einrichtungen festgelegt.

Die Kindertageseinrichtungen unterstützen, ergänzen und begleiten die 
Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe und -verantwortung unter Orientierung 
am bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Damit erfüllen sie einen 
von Gesellschaft und Staat anerkannten Betreuungs-, Bildungs- und 
Erziehungsauftrag.

Die Kindertageseinrichtungen beraten die Sorgeberechtigten zu den wich-
tigen Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder.

Die Gemeinde Blaichach ist als Trägerin der Einrichtungen verantwort-
lich für die gesamte Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit in den 
gemeindlichen Kindertageseinrichtungen.

§ 1 Grundsätzliches

(1)  Zur Sicherstellung eines ausreichenden Betreuungsangebots im Sinne 
von Art. 5 Abs. 1 BayKiBiG betreibt die Gemeinde Blaichach Kinderta-
geseinrichtungen als öffentliche Einrichtungen für Kinder der Gemeinde 
Blaichach (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO)).

(2)  Die Kindertageseinrichtungen sind familienergänzende und -unterstüt-
zende Einrichtungen im Sinne des Art. 11 Abs. 2 BayKiBiG und § 3 
AVBayKiBiG (Erziehungspartnerschaft). Der Besuch der Kinderta-
geseinrichtungen ist freiwillig.

(3) Die Kindertageseinrichtungen bestehen aus:

a)  Kinderkrippengruppe(n) im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BayKiBiG für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zu Vollendung des 
dritten Lebensjahres.

b)  Kindergartengruppe(n) im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Bay-
KiBiG für Kinder überwiegend im Alter von drei Jahren (frühestens 
mit 2 Jahren und 8 Monaten nach Rücksprache mit der Gemeinde 
Blaichach) bis zur Einschulung.

(4)  Die Kindertageseinrichtungen werden nach den gesetzlichen Bestim-
mungen des BayKiBiG in Verbindung mit der hierzu ergangenen 
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) und im Übrigen nach den 
Regeln dieser Einrichtungsordnung geführt.

(5)  Das einzelne Betreuungsverhältnis wird auf Basis dieser Einrichtungs-
ordnung in einem gesonderten privatrechtlichen Betreuungsvertrag 
(§ 7 Abs. 8) zwischen der Gemeinde und dem Personensorgeberech-
tigten geregelt.

(6)  Das Betreuungsjahr (Kindergartenjahr) beginnt am 01.09. des Kalen-
derjahres und endet mit Ablauf des 31.08. des folgenden Jahres.

(7)  Die Kindertageseinrichtung wird ohne Gewinnerzielungsabsicht 
betrieben.

§ 2 Personal

(1)  Die Gemeinde Blaichach stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen das für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen notwendige 
Personal.

(2)  Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Kinder-
tageseinrichtungen wird durch den Einsatz von ausreichendem und 
qualifiziertem Personal in Sinne der §§ 15 bis 17 AVBayKiBiG 
sichergestellt.

§ 3 Kindergartenbeitrag

(1)  Die Höhe des Kindergartenbeitrags und der sonstigen Kosten, dessen 
Staffelung und ggf. auch besondere Ermäßigungen werden von der 
Gemeinde durch Beschluss des Gemeinderats gesondert festgesetzt. 
Die entsprechenden Kindergartenbeiträge werden in den Kindertages-
einrichtungen an allgemein zugänglicher Stelle veröffentlicht.

(2)  Besuchen mehrere Kinder einer Familie die Kindertageseinrichtung, 
so ermäßigt sich der Beitrag für jedes im Kindergarten aufgenommene 
Kind. Das Nähere hierzu regelt die Gemeinde gemäß Absatz 1.

(3)  Für Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der Schulpflicht wird der 
vom Freistaat Bayern zur Entlastung der Familie gewährte Zuschuss 
auf den Kindergartenbeitrag angerechnet. Die Anrechnung ist auf die 
Höhe der festgesetzten Gebühr begrenzt.

(4)  Der Kindergartenbeitrag wird in 12 monatlichen Beträgen erhoben.

(5)  Der Kindergartenbeitrag ist für das gesamte Betreuungsjahr zu bezah-
len, auch für die Schließzeiten, sowie bei Abwesenheit des Kindes.

(6)  Der Kindergartenbeitrag ist monatlich im Voraus bis zum dritten 
Werktag eines jeden Monats zu entrichten. Der Beitrag wird durch die 
Gemeindekasse Blaichach per Lastschriftverfahren vom Konto des 
Zahlungspflichtigen abgebucht. Barzahlung ist nicht möglich.

(7)  Der monatliche Beitrag setzt sich zusammen aus dem Kindergarten-
beitrag in der gebuchten Stundenkategorie, den Kosten für die Verpfle-
gung (§ 4), dem Spielgeld (Beteiligung an den Kosten für Spiel- und 
Bastelmaterial) sowie dem Getränkegeld (Beteiligung an den Kosten 
für Getränke). Der sich daraus ergebende individuelle Beitrag für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung wird in dem mit den Eltern 
oder sonst Sorgeberechtigten eines Kindes geschlossenen Betreuungs-
vertrag festgehalten.

(8)  Der Beitrag für die Kinderkrippe wird von allen Kindern bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahrs (3 Jahre alt) erhoben, auch wenn sie 
bereits den Kindergarten besuchen. Ab dem Monat in dem sie das 3. 
Lebensjahr vollenden kann der Beitrag für den Kindergarten erhoben 
werden, wenn sie in die entsprechende Gruppe gehen.

(9)  Eine Anmeldegebühr wird nicht erhoben.

(10)  Schuldner des Beitrags sind die Sorgeberechtigten. Mehrere Sorge-
berechtigte haften als Gesamtschuldner.

(11)  Ermäßigung aus sozialen Gründen kann darüber hinaus auf Antrag 
beim Landratsamt gewährt werden, wenn die Erhebung der vollen 
Gebühr unbillig wäre. Dem Antrag ist eine Bescheinigung über das 
Einkommen beizufügen.

(12)  Auf schriftlichen Antrag der Sorgeberechtigten kann die Gemeinde 
im Einzelfall über den Erlass einer Betreuungsgebühr entscheiden. 
Der Antrag muss mit einer Begründung versehen sein.

(13)  Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, in Fällen, in denen Bei-
tragsermäßigung gewährt wurde, alle Änderungen, die Einfluss auf 
die Höhe der Ermäßigung haben oder zum Wegfall der Ermäßigung 
führen könnten, unverzüglich mitzuteilen. Auf Anforderung ist durch 
Nachreichung von geeigneten Unterlagen nachzuweisen, dass die 
Voraussetzungen, unter denen die Ermäßigung gewährt wurde, nach 
wie vor gegeben sind.

§ 4 Verpflegung

Kinder, die im Rahmen des Betreuungsvertrags verbindlich für das Mit-
tagessen angemeldet sind, können in der Kindertagesstätte ein Mittagessen 
einnehmen. Die Kosten hierfür werden zusätzlich als gesonderter Bestand-
teil des Beitrags für die Benutzung der Kindertageseinrichtung erhoben.

§ 5 Elternbeirat

(1)  Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädago-
gischem Personal und Träger wird ein Elternbeirat eingerichtet. 
Der Elternbeirat wird in der Regel zu Beginn des Betreuungsjahres 
(§ 1 Abs. 6), spätestens bis 15. Oktober eines Jahres für das laufende 
Kindergartenjahr gebildet.

(2)  Zusammensetzung und Aufgaben des Elternbeirats ergeben sich aus 
Art. 14 BayKiBiG.

§ 6 Antrag zur Aufnahme

(1)  Der Antrag zur Aufnahme in eine der Kindertagesstätten ist grundsätz-
lich nur innerhalb der Anmeldezeit möglich. Sie beginnt am 01. Januar 
und endet mit Ablauf des 31. Januar eines Jahres.

(2)  Eine spätere Antragstellung, insbesondere eine Antragstellung wäh-
rend des laufenden Betriebsjahres, ist nur in Ausnahmefällen möglich 
und kann nur berücksichtigt werden, wenn auf der Vormerkliste keine 
vorrangig aufzunehmenden Kinder mehr eingetragen sind.

(3)  Der Antrag erfolgt schriftlich durch einen Personensorgeberechtigten 
gegenüber der jeweiligen Leitung der Kindertageseinrichtung. Die 
Personensorgeberechtigten haben dabei wahrheitsgemäße Angaben zum 
Kind und zu ihrer Person zu machen. Wird von der Gemeinde die Mög-
lichkeit zur Anmeldung über das gemeindliche Bürgerservice-Portal 
(Kitaplatz) eröffnet, so hat die Anmeldung über dieses Portal erfolgen.

(4)  Dabei sind die Unterlagen und Nachweise vorzulegen, die von der 
Gemeinde Blaichach nach Art. 21 des BayKiBiG zur Geltendmachung 
der individuellen kindbezogenen Förderung gegenüber dem Freistaat 
Bayern benötigt werden. Gleiches gilt für die Unterlagen, die nach 
Art. 22 BayKiBiG zur Geltendmachung des kindbezogenen Anteils 
der Förderung gegenüber der auswärtigen Wohnsitzgemeinde des 
Kindes erforderlich sind.

(5)  Die Bestätigung über die Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen 
altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung ist ebenfalls bei 
der Anmeldung vorzulegen (Art. 9b Abs. 2 Satz 1 BayKiBiG).

(6)  Bei der Antragstellung haben die Personensorgeberechtigten die 
gewünschte Buchungszeit von Umfang und Lage her schriftlich zu 
bestimmen. Buchungszeiten sind Zeiten, in denen das Kind die Ein-
richtung regelmäßig besucht. Falls keine Bestimmung erfolgt, gilt die 
hinsichtlich der jeweiligen Öffnungszeit der Einrichtung größtmögli-
che Buchungszeit als gewählt.

(7)  Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder sicherzustellen, 
gilt für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres eine Mindestbu-
chungszeit von 20 Stunden pro Woche, beziehungsweise 4 Stunden pro 
Tag (Art. 2 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Art. 21 Abs. 4 Sätze 4 und 5 BayKiBiG).

(8)  Die Anmeldung gilt grundsätzlich für das gesamte Betreuungsjahr 
(§ 1 Abs. 6).

(9)  Vormerkungen für das übernächste Betreuungsjahr werden nicht 
entgegengenommen.

§ 7 Aufnahme

(1)  Die Aufnahme ist grundsätzlich nicht fristgebunden und orientiert sich 
in Abhängigkeit von freien Plätzen am Bedarf der Eltern.

(2)  Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet die Lei-
tung der jeweiligen Einrichtung nach Maßgabe dieser Satzung unter 
Berücksichtigung pädagogischer Gesichtspunkte und in Rücksprache 
mit dem Träger der Einrichtung.

(3)  Haben sich Personensorgeberechtigte für mehrere Einrichtungen in der 
Gemeinde gleichzeitig beworben, so erfolgt die Entscheidung über die 
Aufnahme außerdem in Abstimmung mit der weiteren Einrichtung.

(4)  Die Personensorgeberechtigten werden von der Aufnahme oder Nicht-
aufnahme baldmöglichst verständigt. In Ausnahmefällen erfolgt eine 
unterjährige Aufnahme von Kindern durch die jeweilige Leitung der 
Kindertageseinrichtung.

(5)  Die bei der Aufnahme angegebenen persönlichen Daten der Personen-
sorgeberechtigten sind auf Aktualität zu prüfen stets aktuell zu halten. 
Änderungen sind der jeweiligen Leitung der Einrichtung unverzüglich 
von den Personensorgeberechtigten mitzuteilen.

(6)  Die Aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Kind für den 
Besuch der Kindertageseinrichtung geeignet ist. Zum Nachweis der 
gesundheitlichen Eignung des Kindes können in berechtigten Zwei-
felsfällen und unter Berücksichtigung der ärztlichen Schweigepflicht 
hierfür geeignete Nachweise angefordert werden.

(7)  Kinder mit besonderem Förderbedarf werden aufgenommen, wenn 
in der gemeindlichen Kindertageeinrichtung Bildung, Erziehung, 
Betreuung und Integration möglich ist, eine Kooperation der Eltern 
mit der Tageseinrichtung vereinbart und ggfs. eine therapeutische 
Versorgung sichergestellt ist.

(8)  Die Eltern müssen für die Aufnahme einen Betreuungsvertrag 
abschließen, sowie einen Buchungsbeleg ausfüllen, in dem die 
Buchungszeiten für das Kindergartenjahr festgesetzt werden. Die 
Buchungszeit entspricht dem gesamten Aufenthalt vom Betreten bis 
zum Verlassen der Kindertageseinrichtung.

§ 8 Allgemeine Grundsätze für die Aufnahme

(1)  Die Aufnahme in die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen von 
Kindern, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Blaichach haben, 
erfolgt bis zur Schaffung eines allumfassenden bedarfsgerechten 
Angebotes nach den folgenden Kriterien, soweit nicht § 9 zusätzliche 
Regelungen trifft.

Aufgenommen werden:

a)  Kinder, bei denen alle Personensorgeberechtigten oder der alleiner-
ziehende Elternteil nachweislich erwerbstätig sind,

b)  Kinder, für deren Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit der Besuch der Kindertages-
einrichtung geboten ist,

c)  Kinder, die unabhängig von ihrer oder der Staatsangehörigkeit der 
Personensorgeberechtigten einer besonderen sprachlichen Förde-
rung bedürfen,

d) Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden,
e) Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden,
f)  Kinder von Eltern, die drei oder mehr Kinder im Alter bis zu 

12 Jahren haben,
g)  Kinder, deren Geschwisterkinder bereits in der Einrichtung betreut 

werden, wenn das bereits betreute Kind noch eine angemessene 
Zeit, in der Regel mindestens weitere drei Monate, in der Einrich-
tung verbleibt

(2)  Vorrangig werden Kinder aufgenommen, die die Kriterien des Abs. 1 
Buchstaben a) bis e) dieser Satzung erfüllen, dabei werden im Konkur-
renzfall zunächst Plätze an die Kinder vergeben, die im kommenden 
Betreuungsjahr schulpflichtig werden. Danach noch verbleibende 
Plätze werden an die Kinder vergeben, für die die meisten Kriterien 
des Abs. 1 Buchstaben f) und g) zutreffen. Bei der Reihenfolge der 
Zuteilung von Plätzen kann eine Auswahl nach Altersstufen getroffen 
werden.

(3)  Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der Altersgrenzen nach § 1 Abs. 3 
und § 9 Abs. 1 und 2.

(4)  Über die Aufnahme von Kindern, die ihren Hauptwohnsitz nicht 
in Blaichach haben (auswärtige Kinder), entscheidet die Leitung 
der Kindertageseinrichtung im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Blaichach. Auswärtige Kinder werden nur aufgenommen, solange und 
soweit nach der Vergabe nach Abs. 2 noch freie Plätze verfügbar sind. 
Der Betreuungsvertrag für die Aufnahme gilt dann im Regelfall ledig-
lich bis zum Ende des jeweiligen Kindergartenjahres. Falls danach ein 
weiterer Verbleib in der Einrichtung gewünscht ist, muss ein erneuter 
Antrag gestellt werden, wobei dann wiederum zu prüfen ist, ob und 
inwieweit ein freier Platz für auswärtige Kinder verfügbar ist. Dabei 
hat das bisher in dieser Einrichtung betreute auswärtige Kind wieder-
um Vorrang vor neuen auswärtigen Kindern.

§ 9 Zusätzliche Regelungen für die Aufnahme

(1)  Kinderkrippenplätze werden i.d.R. bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres zur Verfügung gestellt.

(2)  Ein Kindergartenplatz wird nur bis zum Ende des Betreuungsjahrs und 
i.d.R. bis zum Schuleintritt vergeben.

(3)  Nicht aufgenommene Kinder werden auf Antrag in eine Vormerkliste 
eingetragen. Bei frei werdenden Plätzen erfolgt die Reihenfolge ihrer 
Aufnahme nach § 8 Abs. 2.

(4)  Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befindet, kön-
nen unabhängig von den Kriterien des § 8 nach näherer Prüfung des 
Einzelfalls vorrangig aufgenommen werden. Dabei kann auch eine nur 
vorübergehende Aufnahme eine geeignete Maßnahme zur Behebung 
des Notfalls darstellen.

§ 10 Ablehnung oder Widerruf der Aufnahme

(1)  Die Aufnahme kann abgelehnt oder widerrufen werden, wenn die 
geforderten Unterlagen, insbesondere die für die Förderung durch 
den Freistaat Bayern erforderlichen Nachweise, nicht fristgerecht 
bis zu dem von der Kindergartenleitung schriftlich gesetzten Termin 
vorgelegt werden.

(2)  Die Kostenpflicht bleibt unabhängig davon bis zum Ablauf des Folge-
monats bestehen.

§ 11 Öffnungs- und Betreuungszeiten

(1) Kita St. Magnus:
Die Kinderkrippe ist geöffnet:

Montag bis Donnerstag: 07.00 Uhr bis 14.30 Uhr
Freitag: 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Kernzeit täglich: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Der Kindergarten ist geöffnet:

Montag bis Donnerstag: 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag: 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Kernzeit täglich: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

(2) Kita Hummelnest:
Der Kindergarten ist geöffnet:

Montag bis Freitag: 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Kernzeit täglich:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 

(3) Kita Sonnenlicht:
Die Kinderkrippe ist geöffnet:

Montag bis Donnerstag: 07.00 Uhr bis 14.30 Uhr
Freitag: 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Kernzeit täglich: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr.



(4)  Die pädagogisch notwendige und sinnvolle Kernzeit von 4 Stunden, 
die in jedem Falle gebucht werden muss, ist in der Zeit von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr. Über Ausnahmen hiervon entscheidet im Einzelfall die 
Leitung der Kindertageseinrichtung.

(5)  Das Kind sollte morgens bis spätestens 8.00 Uhr in die Kindertages-
einrichtung gebracht werden. Die Abholung am Mittag soll frühestens 
um 12.00 Uhr erfolgen. Die späteste Abholzeit richtet sich nach dem 
Buchungsvertrag unter Beachtung der Öffnungszeiten.

(6)  Die Eltern können unter Berücksichtigung der Kernzeiten und in den 
Grenzen der Öffnungszeiten die gewünschte tägliche Nutzungszeit 
buchen. Die gewählte Nutzungszeit gilt grundsätzlich für das ganze 
Betreuungsjahr. Gewünschte Änderungen müssen schriftlich an die 
jeweilige Einrichtungsleitung gerichtet werden. Die Eltern sind gehal-
ten, die Buchungszeiten einzuhalten. Im Interesse der Einrichtung 
und der pädagogischen Zielsetzung soll die Einrichtung regelmäßig 
besucht werden.

(7)  Aus besonderem Anlass bedingte abweichende Öffnungszeiten kön-
nen von der Einrichtungsleitung mit Zustimmung der Gemeinde 
Blaichach und nach Anhörung des Elternbeirats vorübergehend fest-
gelegt werden. Diese müssen durch Aushang in der Einrichtung 
rechtzeitig bekannt gegeben werden. Eine dauerhafte Änderung der 
Öffnungszeiten ist damit nicht verbunden.

(8)  Die Einrichtung überprüft mit der regelmäßigen Elternbefragung den 
tatsächlichen Betreuungsbedarf der Eltern.

§ 12 Schließzeiten, Ferienordnung

(1)  Die Tage, an denen die Kindertageseinrichtungen geschlossen sind 
(Schließzeiten), werden jährlich von der Gemeinde Blaichach festge-
legt und den Eltern zu Beginn eines jeden Betreuungsjahres schriftlich 
und durch Aushang in der jeweiligen Einrichtung bekanntgegeben.

(2)  Schließzeiten sind insbesondere möglich in Ferienzeiten, an Feier-
tagen, sowie aufgrund von Fortbildungen und an „Team-Tagen" der 
Mitarbeiter/innen.

(3)  Die Kindertageseinrichtungen sind regelmäßig bis zu vier Wochen in 
den Sommerschulferien und vom 24. Dezember bis 06. Januar eines 
jeden Jahres geschlossen.

(4)  Änderungen oder zusätzliche Schließzeiten werden den Sorgeberech-
tigten rechtzeitig mitgeteilt.

(5)  Die jeweilige Kindertageseinrichtung kann auf Anordnung der 
Gesundheitsbehörde sofort oder aus anderen wichtigen Gründen 
nach mindestens vierwöchiger vorheriger Ankündigung geschlossen 
werden. In diesen Fällen haben die Personensorgeberechtigten keinen 
Anspruch auf Aufnahme des Kindes in eine andere Einrichtung oder 
auf Schadensersatz. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird 
den Personensorgeberechtigten für ihre Kinder der Besuch einer 
anderen Einrichtung oder die Nutzung einer anderen Betreuungsform 
angeboten, wenn diese es wünschen.

§ 13 Inanspruchnahme von Buchungszeiten

(1)  Aus organisatorischen Gründen (Personaldisposition des Trägers) 
sind die gewünschten Buchungszeiten durch den Personensorgebe-
rechtigten bis spätestens 01.06. des Jahres für das gesamte folgende 
Kindergartenjahr festzulegen.

(2)  Buchungszeiten sind Zeiten, in denen das Kind die Einrichtung regel-
mäßig besucht.

(3)  Buchungszeiten müssen die festgelegte Kernzeit (§ 12 Abs. 3) als 
pädagogische Bildungszeit, sowie die Bring- und Holzeiten in vollem 
Umfang einschließen.

(4)  Die tatsächliche Betreuungszeit kann in der Eingewöhnungszeit der 
Kinder (§ 15 Abs. 2) von der vereinbarten Buchungszeit abweichen.

(5)  Änderungen in den Buchungszeiten können im laufenden Betreu-
ungsjahr jeweils zum Ersten eines Monats beantragt werden. Die 
Änderung der Buchungszeit kann insbesondere abgelehnt werden, 
wenn nicht ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt 
werden kann. Werden die gebuchten Zeiten erheblich überzogen (das 
ist insbesondere dann der Fall, wenn etwa an 5 Tagen im Monat die 
Zeit um eine Stunde, oder an 10 Tagen im Monat die Zeit um eine 
halbe Stunde überschritten wird), erfolgt nach einem entsprechenden 
Hinweis durch die jeweilige Einrichtungsleitung ab dem Folgemonat 
eine Höherbuchung in die nächsthöhere Buchungskategorie. Die ent-
sprechende Zustimmung des Personensorgeberechtigten gilt in diesem 
Fall als erteilt.

(6)  Es besteht kein Anspruch auf Erstattung, wenn die Buchungszeiten 
nicht voll ausgeschöpft werden. Nicht genutzte Buchungszeiten 
können nicht mit Überziehung der Buchungszeit an anderen Tagen 
verrechnet werden.

§ 14 Besuchsregelung, Abholung der Kinder

(1)  Die Kindertageseinrichtung kann ihre Bildungs- und Erziehungsauf-
gaben nur dann sachgerecht erfüllen, wenn das Kind den Kindergarten 
regelmäßig mindestens 4 Stunden pro Tag besucht. Die Sorgebe-
rechtigten sind daher verpflichtet, für einen regelmäßigen und kon-
tinuierlichen Besuch der Kinder unter Beachtung der Öffnungszeiten 
der Einrichtung, der festgelegten Kernzeit (§ 12 Abs. 3) sowie der 
jeweiligen Buchungszeit zu sorgen.

(2)  Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, für eine von Ihnen unter-
stützte Eingewöhnung des Kindes (ca. vier bis acht Wochen) Sorge zu 
tragen. Die hierzu getroffenen Absprachen mit der Einrichtung sind im 
Interesse des Kindes einzuhalten.

(3)  Kann ein Kind die Einrichtung nicht besuchen, ist diese unverzüglich 
zu benachrichtigen.

(4)  Die Sorgeberechtigten haben schriftlich zu erklären, welche Personen 
zum Abholen des Kindes berechtigt sind. Solange eine entsprechende 
Erklärung nicht vorliegt, muss das Kind persönlich von den Sorge-
berechtigten abgeholt werden, und zwar vor Ende der Öffnungszeit.

(5)  Die Sorgeberechtigten haben für die Beaufsichtigung des Kindes auf 
dem Weg zur und von der jeweiligen Kindertageseinrichtung zu sor-
gen. Kinder bis zur Einschulung dürfen nur von den Sorgeberechtigten 
sowie von diesen schriftlich bevollmächtigten Personen gebracht und 
abgeholt werden, wobei letztere nicht unter 12 Jahre alt sein dürfen.

(6)  Ist ein Kind nach Ende der Öffnungszeit nicht in einer Zeitspanne 
von einer Stunde abgeholt und sind die Sorgeberechtigten oder die 
für Notfälle benannten Ansprechpartner nicht erreichbar, ist für die 
weitere Betreuung des Kindes im Benehmen mit dem zuständigen 
Amt für Jugend und Familie oder der örtlichen Polizeidienststelle für 
eine geeignete und angemessene Lösung der Betreuung zu sorgen. 
Entstehende Auslagen haben die Sorgeberechtigten zu erstatten.

§ 15 Krankheit, Abwesenheit des Kindes

(1)  Kinder, die erkrankt sind, dürfen die Kindertageseinrichtung während 
der Dauer der Erkrankung nicht besuchen.

(2)  Erkrankungen sind der Leitung der jeweiligen Kindertageseinrichtung 
unverzüglich, möglichst unter Angabe des Krankheitsgrundes mitzu-
teilen; die voraussichtliche Dauer der Erkrankung sollte angegeben 
werden.

(3)  Leidet das Kind an einer ansteckenden bzw. übertragbaren Krankheit, 
oder wird eine solche Krankheit vermutet, ist die Kindertageseinrich-
tung von der Erkrankung und der Art der Krankheit unverzüglich zu 
unterrichten. Die Leitung der Kindertageseinrichtung kann die Wie-
derzulassung des Kindes zum Besuch der Kindertageseinrichtung von 
der vorherigen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses abhängig machen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Wohngemeinschaft 
des Kindes an einer ansteckenden oder meldepflichtigen Krankheit 
leidet oder diese vermutet wird.

(4)  Mitteilungspflicht besteht auch für alle nicht erkennbaren Besonder-
heiten bezüglich der Gesundheit oder Konstitution des Kindes (z.B. 
Allergien, Unverträglichkeiten, Anfallsleiden).

(5)  Ärztlich verordnete Medikamente werden nur in besonderen Fällen 
und nur nach schriftlicher Vereinbarung durch das Einrichtungsper-
sonal verabreicht, wenn sich das Personal sowohl persönlich, als auch 
unter Berücksichtigung der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Betriebs hierzu in der Lage sieht. Eine Verpflichtung zur Verabrei-
chung von Medikamenten durch das Einrichtungspersonal besteht 
nicht. Die Einrichtung übernimmt keine Haftung für ggf. aus der ver-
einbarten Verabreichung von Medikamenten folgende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen des Kindes.

(6)  Die Einrichtung ist ebenfalls unverzüglich in Kenntnis zu setzen, 
wenn das Kind aus anderen Gründen die Einrichtung nicht besuchen 
kann.

(7)  Personen, die an einer übertragbaren / ansteckenden Krankheit leiden, 
dürfen die Kindertageseinrichtung nicht betreten.

§ 16 Ausschluss eines Kindes  
vom Besuch der Kindertageseinrichtung

(1)  Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Kindertageseinrichtung ins-
besondere dann dauerhaft ausgeschlossen werden, wenn

a)  innerhalb einer dreimonatigen Probezeit ab Beginn des Besuchs 
durch die Leitung der Einrichtung festgestellt wird, dass die Ein-
richtung das Kind nicht adäquat fördern und betreuen kann,

b)  die Personensorgeberechtigten einer kontinuierlichen partner-
schaftlichen Zusammenarbeit mit dem Personal der Einrichtung 
bei der Bildung, Erziehung, Betreuung und Integration des Kindes 
zuwiderhandeln und die allgemeinen Grundsätze der Einrichtung 
missachten,

c) es länger als zwei Wochen unentschuldigt fehlt,
d)  die Personensorgeberechtigten durch falsche Angaben zur Person 

einen Platz in der Kindertageseinrichtung erhalten haben,
e)  das Kind wiederholt unter Verstoß gegen die jeweils nach Lage und 

Umfang festgelegte Buchungszeit nicht pünktlich in die Einrichtung 
gebracht oder abgeholt wurde, insbesondere, wenn wiederholt die 
Kernzeiten oder die Öffnungszeiten der Einrichtung nicht einge-
halten werden,

f)  das Kind auf Grund seines Verhaltens sich oder andere gefährdet 
oder die Gruppenarbeit behindert, insbesondere wenn eine Frühför-
derung oder eine andere heilpädagogische Behandlung angezeigt 
erscheint und die Personensorgeberechtigten diese Maßnahmen 
trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Einrichtung nicht in 
Anspruch nehmen,

g)  die Benutzungsgebühren für 2 Monate nicht entrichtet wurden,
h)  sonstige schwerwiegende Gründe im Verhalten des Kindes oder 

der Personensorgeberechtigten, die einen Ausschluss erforderlich 
machen, vorliegen.

(2)  Ein Kind ist vorübergehend auszuschließen, wenn die in § 15 Abs. 2 
genannten Verpflichtungen nicht erfüllt werden, das Kind selbst ernst-
lich erkrankt ist oder die Gefahr besteht, dass es andere Kinder oder 
Beschäftigte gesundheitlich gefährdet.

(3)  Der Ausschluss nach Abs. 1 ist den Personensorgeberechtigten in der 
Regel mit einer Frist von mindestens zwei Wochen bekannt zu geben. 
Im begründeten Einzelfall kann von dieser Frist abgesehen werden, 
wenn berechtigte Interessen der Einrichtung und der dort betreuten 
Kinder dies erforderlich machen. Vor dem Ausschluss sind die Perso-
nensorgeberechtigten des Kindes und auf deren Antrag der Elternbei-
rat (§ 5) zu hören. Der Ausschluss kann auf einzelne Einrichtungen 
oder Einrichtungsarten beschränkt werden. Der Ausschluss ist durch 
die Gemeinde Blaichach aufgrund einer entsprechenden Vorlage der 
Einrichtungsleitung schriftlich zu verfügen.

(4)  Für den Ausschluss nach Abs. 2 genügt die schriftliche Entscheidung 
der jeweiligen Einrichtungsleitung. Der Ausschluss kann mit soforti-
ger Wirkung erfolgen.

(5)  Zum Ende des Kindergartenjahres kann der Träger unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Wochen kündigen, sofern ein wichtiger 
Grund vorliegt.

§ 17 Kündigung durch Sorgeberechtigte

(1)  Eine Kündigung bzw. Abmeldung durch Sorgeberechtigte ist jeweils 
zum Monatsende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen zulässig.

(2)  Während der letzten drei Monate des Betriebsjahres (1. Juni - 31. 
August), bzw. während der letzten drei Monate vor der Einschulung ist 
die Abmeldung nur zum Ende des Betriebsjahres zulässig.

(3)  Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 18 Unfallversicherungsschutz

(1)  Die gesetzliche Unfallversicherung richtet sich nach § 2 Abs. 1 Nr. 
8a SGB VII.

(2)  Jeder Unfall oder sonstige Schadensfall ist der Einrichtungsleitung 
unverzüglich mitzuteilen. Alle Unfälle auf dem Weg zur und von der 
Kindertageseinrichtung sind zu melden, auch wenn eine ärztliche 
Behandlung nicht erforderlich ist.

§ 19 Aufsichtspflicht

(1)  Betreute Kinder müssen grundsätzlich persönlich in die jeweilige 
Kindertageseinrichtung gebracht und dort einem verantwortlichen 
Erziehungspersonal übergeben werden.

(2)  Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt erst dann, wenn das Kind 
den Bereich der Einrichtung betritt und vom pädagogischen Personal 
in Augenschein genommen wird. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
sind innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung und nur während der 
darin von den Personensorgeberechtigten gebuchten Nutzungszei-
ten (§ 12 Abs. 5) für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 
Dies schließt Aktivitäten im Freien, wie Spaziergänge, Exkursionen, 
Besichtigungen, sportliche Aktivitäten, Einkaufen etc. mit ein.

(3)  Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe des Kindes an die Per-
sonensorgeberechtigten oder die zur Abholung berechtigte Person.

(4)  Das Personal der Einrichtung darf das Kind grundsätzlich nur den 
Personensorgeberechtigten übergeben. Weitere zur Abholung des 
Kindes berechtigte Personen sind dem pädagogischen Personal im 
Voraus zu benennen.

(5)  Eine Aufsichtspflicht für das Personal besteht nicht, wenn die Perso-
nensorgeberechtigten oder von ihnen beauftragte Begleitperson das 
Kind zu einer Veranstaltung in der Einrichtung (Feste, Ausflüge etc.) 
begleiten oder dort mit ihm anwesend sind.

(6)  Außerhalb der Öffnungszeit kann die Beaufsichtigung der Kinder 
durch das pädagogische Personal grundsätzlich nicht gewährleistet 
werden.

§ 20 Haftung

(1)  Die Gemeinde Blaichach haftet für Schäden, die im Zusammenhang 
mit dem Betrieb der Kindertageseinrichtungen entstehen, nur im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen.

(2)  Unbeschadet von Absatz 1 haftet die Gemeinde Blaichach für Schä-
den, die sich aus der Benutzung der Kindertageseinrichtungen erge-
ben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde Blaichach 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine Haftung der Gemeinde Blaichach 
wegen einer eventuellen Verletzung der Aufsichtspflicht bleibt hiervon 
unberührt.

(3)  Die Gemeinde Blaichach haftet nicht für Schäden, die Benutzern 
durch Dritte zugefügt werden. Dritte im Sinne dieser Regelung sind 
insbesondere andere Kinder oder deren Eltern.

(4)  Für Verluste, Verwechslungen oder Beschädigungen der Garderobe 
und der Ausstattung (z.B. Brille, Geld etc.) der Kinder wird keine 
Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte Sachen wie 
z.B. Spielzeug oder Fahrräder.

§ 21 Datenschutz

Alle Angaben der Eltern und des Kindes werden unter genauer Beach-
tung datenschutzrechtlicher Vorgaben in ihrer jeweils gültigen Fassung 
behandelt. Sollte zur Datenverarbeitung auch die Zustimmung der Eltern 
erforderlich sein, so wird diese nach Möglichkeit bereits im Betreuungs-
vertrag allgemein geregelt oder im Einzelfall rechtzeitig vorher eingeholt.

§ 22 Begriffsbestimmung

Personensorgeberechtigt (Sorgeberechtigte) im Sinne dieser Satzung sind 
die Personen, denen nach § 7 Abs. I Nr. 5 SGB VIII allein oder gemein-
sam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (§§ 1626 ff) die Personensorge zusteht.

§ 23 Inkrafttreten

(1)  Diese Benutzungssatzung tritt rückwirkend ab 01. September 2023 
in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Benutzungssatzung vom 31. Oktober 2018 außer 
Kraft.

Blaichach, 29.09.2023

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 282
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Bekanntmachung

der Gemeinde Burgberg i. Allgäu

Bekanntmachung zur Veröffentlichung im Internet sowie zur öffent-
lichen Auslegung zur 1. Teilaufhebung, 1. Änderung und 1. Erwei-
terung der Ortsabrundungssatzung „An der Heimenhofenstraße“

Der Gemeinderat der Gemeinde Burgberg i. Allgäu hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 13.11.2023 den Entwurf zur 1. Teilaufhebung, 
1. Änderung und 1. Erweiterung der Ortsabrundungssatzung „An der 
Heimenhofenstraße“ mit Begründung in der Fassung vom 09.10.2023 
gebilligt und für die Veröffentlichung im Internet gem. § 4a Abs. 3 
Satz 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

Das Plangebiet liegt im Südosten des Hauptortes der Gemeinde Burg-
berg i. Allgäu, östlich der „Heimenhofenstraße“. Die 1. Teilaufhebung 
umfasst die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 182 (Teilfläche) und 185. 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung und 1. Erweiterung 
befinden sich die Grundstücke mit den Fl.-Nrn.: 184, 2027/3, 2027/9, 
2027/10, 2027/11 (Teilfläche), 2027/12, 2027/13, 2027/14 und 2027/15. 
Der räumliche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.

Die Ausgleichsflächen befinden sich außerhalb des Plangebietes auf 
der südlichen Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2027/11 der 
Gemeinde Burgberg i.Allgäu und somit im direkten östlichen Anschluss 
an das Plangebiet. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der konkrete 
Zuschnitt der Fläche(n) im Laufe des Verfahrens noch ändern kann.

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 09.10.2023 wird in 
der Zeit vom 29.11.2023 bis 15.12.2023 im Internet auf der Internetseite 
http://www.gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bauleitplaene der 
Gemeinde Burgberg i. Allgäu veröffentlicht. 

Zusätzlich als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit liegt 
der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 09.10.2023 in der Zeit 
vom 29.11.2023 bis 15.12.2023 im Rathaus der Gemeinde Burgberg i. 
Allgäu (Grüntenstraße 2, 87545 Burgberg i. Allgäu), Erdgeschoss, Bau-
amt während der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus.

(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage 
geschlossen ist.) 

Ergänzend zur Veröffentlichung im Internet und zur öffentlichen Ausle-
gung kann der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 09.10.2023 
unter folgender Adresse im Internet eingesehen werden:

https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal

Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Satzung die 
Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 BauGB entsprechend anzuwenden. 

Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB sind ergänzend § 1a Abs. 2 und 3 
und § 9 Abs. 1a BauGB entsprechend anzuwenden. Der Satzung ist eine 
Begründung mit den Angaben entsprechend § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB 
beizufügen. Es wird darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 
BauGB sowie von einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 

Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden. Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt wer-
den (bauamt@burgberg.de), können bei Bedarf aber auch auf anderem 
Weg abgegeben werden. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abge-
geben worden sind, können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 5 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben. 

Parallel mit der Veröffentlichung findet die Einholung der Stellungnah-
men der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Da es sich um eine erneute Veröffentlichung des Entwurfes handelt 
wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4a Abs. 3 BauGB in Bezug auf 
die Änderungen oder Ergänzungen und ihre möglichen Auswirkungen 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. Diese sind im Einzelnen:

-  Zurücknahme der Baugrenze des nordöstlichsten Grundstückes 
um 5 m im nördlichen Bereich

-  Reduzierung der maximal zulässigen Anzahl an Wohnungen im 
nordöstlichsten Grundstück von 3 auf 2

-  Ergänzung des Hinweises zu „Wildbächen und wild abfließendes 
Wasser“

-  Aufnahme eines Hinweises zu „Erdgeschoßfußbodenhöhe und 
Freihaltung von Fließwegen“

-  Ergänzung eines Hinweises auf die Geltung der gemeindlichen 
Entwässerungssatzung

- Ergänzung zu ergänzenden Hinweisen zu „Duldungspflicht“
- Anpassung des Hinweises zum „Brandschutz“
-  Aufnahme eines Hinweises zur Einleitung von Fremdwasser bei 

den ergänzenden Hinweisen
- Überarbeitung der Verweise auf die Rechtsgrundlagen
- Ergänzungen bei der Begründung
- redaktionelle Änderungen und Ergänzungen

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art.  6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Burgberg i. Allgäu, den 15.11.2023

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister 284

Einladung
zur 7. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz  
des Landkreises Oberallgäu

am Dienstag, den 28.11.2023, 
um 14:00 Uhr bis vorauss. 17:00 Uhr, 

im großen Sitzungssaal des  
Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen

 

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Bekanntgaben
2. Zwischenbericht Besucherlenkungprojekt 2.0
3. Vorschlag zu neuen Naturdenkmälern
4.  Aktualisierung und Verlängerung der Richtlinie des Land-

kreises Oberallgäu über die Gewährung von Zuschüssen für 
Veranstaltungen,Einrichtungen und Projekte (Vorberatung)

5. Anträge auf Bezuschussung durch den Landkreis; Beschlüsse
5.1.  Antrag des Naturparks Nagelfluhkette e.V. auf Bezuschussung 

des Projekts "Klimafitter Naturpark"
5.2.  Allgäu Triathlon 2024 – Antrag auf Bezuschussung durch den 

Landkreis
5.3.  Rad Race One Twenty Sonthofen 2024 - Antrag auf Bezu-

schussung durch den Landkreis
5.4.  Starterlabor Oberallgäu – Antrag auf Bezuschussung durch 

den Landkreis
6. Haushalt Wirtschaftsförderung 2024 - Vorberatung
7. Behandlung von Anträgen
8. Verschiedenes

Nicht öffentlicher Teil
…

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 288



LANDRATSAMT OBERALLGÄU 
22.3-647/2-06/15a

Überschwemmungsgebietsverordnung

für das Überschwemmungsgebiet
an der Iller (Bereich Mitte)

von Fluss-km 106,9 (südl. Stadtgrenze Kempten)
bis Fluss-km 122,2 (Höhe Thanners)

auf dem Gebiet 
der Gemeinde Waltenhofen, der Gemeinde Durach und  

des Marktes Sulzberg im Landkreis Oberallgäu 

Anlagen: 
1 Übersichtskarte Ü8 (M 1 : 25.000)
8 Detailkarten K62-K69 (M 1 : 2.500)

Das Landratsamt Oberallgäu erlässt aufgrund von § 76 Abs. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das 
zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 
2254) geändert wurde, Art. 46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 73 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, ber. S. 
130), das zuletzt durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 737) geändert wurde, folgende oben bezeichnete Verordnung:

§ 1 
Allgemeines, Zweck

(1)  1In der Gemeinde Waltenhofen, in der Gemeinde Durach und im 
Markt Sulzberg wird das in § 2 näher beschriebene Überschwem-
mungsgebiet festgesetzt (im Folgenden als Überschwemmungsge-
biet bezeichnet). 2Das Überschwemmungsgebiet betrifft die in §  2 
dargestellten Flächen, die bei einem 100-jährlichen Hochwasser 
überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung 
oder Rückhaltung beansprucht werden. 3Für dieses Gebiet werden die 
folgenden Regelungen erlassen. 

(2)  1Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Natur aus 
bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffenen Bereich. 2Zudem 
werden Bestimmungen zur Vermeidung von Schäden und zum Schutz 
vor Hochwassergefahren getroffen. 

(3)  1Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 
100-jährliche Hochwasser (im Folgenden Bemessungshochwasser 
– HQ100). 2Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Standort 
im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder über-
schritten. 3Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss 
innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 

§ 2 
Umfang des Überschwemmungsgebiets, Kennzeichnung  

der Hochwasserlinie

(1)  1Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in den im Anhang 
(Anlagen) veröffentlichten Übersichts- und Detailkarten eingetragen. 
2Maßgeblich für die genaue Grenzziehung sind die Detailkarten im 
Maßstab 1 : 2.500. 3Die Karten können im Landratsamt Oberallgäu 
und in den Gemeindeverwaltungen (für deren jeweilgen Breich) wäh-
rend der Öffnungszeiten eingesehen werden. 4Die genaue Grenze ver-
läuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn 
die Grenze ein Grundstück schneidet, auf der dem Gewässer näheren 
Kante der gekennzeichneten Linie. 5Gänzlich im Überschwemmungs-
gebiet liegende Gebäude sowie solchen gleichgestellte Gebäude, die 
teilweise im Überschwemmungsgebiet liegen, sind in der Detailkarte 
ebenfalls farblich hervorgehoben. 6Die in den Sätzen 1 und 2 genann-
ten Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

(2)  Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Über-
schwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festgesetz-
ten Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht. 

(3)  Auskunft über die Höhe der HW100-Linie (Wasserstand bei 100-jähr-
lichem Hochwasser) erteilt das Wasserwirtschaftsamt Kempten. 

§ 3
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher Anlagen

(1)  Für die Ausweisung neuer Baugebiete sowie die Aufstellung, Ände-
rung oder Ergänzung von Bauleitplänen gilt § 78 Abs. 1 bis 3 WHG. 

(2)  Für die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen gilt § 78 
Abs. 4, 5 und 7 WHG. 

§ 4
Sonstige Vorhaben

Für sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 
WHG gilt § 78a Abs. 2 WHG.

§ 5
Heizölverbraucheranlagen

(1)  Für die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen gilt § 78c Abs. 1 
WHG. 

(2)  1Für bestehende Heizölverbraucheranlagen gilt § 6 Abs. 1 dieser 
Verordnung.

(3)  Für die Prüfpflicht neuer und bestehender Heizölverbraucheranlagen 
gilt § 6 Abs. 3 dieser Verordnung. 

§ 6
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

(1)  Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gilt § 50 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). 

(2)  Für die Errichtung und den Betrieb von Jauche-, Gülle- und Silagesi-
ckersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten 
die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. 

(3)  1Bei prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung sind gemäß § 46 Abs. 
3 AwSV die Prüfzeitpunkte und Prüfintervalle nach Maßgabe der 
Anlage 6 AwSV zu beachten. ²Bestehende Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung, 
die nach § 46 Abs. 3 i. V. m. Anlage 6 AwSV prüfpflichtig sind, bis-
lang aber nicht zumindest einmal von einem Sachverständigen nach 
AwSV auf ihre Hochwassersicherheit geprüft worden sind, sind bis 
zum 31.05.2024 erstmalig durch einen Sachverständigen nach AwSV 
prüfen zu lassen. 3Ablauf und Durchführung richten sich nach der 
AwSV. 4Mit dem Abschluss dieser Prüfung beginnt die Frist für wie-
derkehrende Prüfungen dieser Anlagen nach AwSV. 5Weitergehende 
Regelungen in Einzelfallanordnungen nach AwSV oder in behörd-
lichen Zulassungen für die Anlage bleiben unberührt. 

§ 7
Antragstellung

1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind für 
bauliche Anlagen in entsprechender Anwendung der für Bauvorlagen gel-
tenden Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung die zur Beurteilung 
erforderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen. 2Vorlagepflichten 
nach der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Ver-
fahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl S. 156, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 20. Oktober 2010 GVBl S. 727) bleiben unberührt. 

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
für den Landkreis Oberallgäu in Kraft. 

Sonthofen, den 15.11.2023 

LANDRATSAMT OBERALLGÄU

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 285
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Anlage 1

Anlage 1 zur Verordnung des Landratsamtes
Oberallgäu vom 15.11.2023
für das Überschwemmungsgebiet an der Iller
(Bereich Mitte) von Fluss-km 106,9 (südl. Stadt-
grenze Kempten) bis Fluss-km 122,2 Höhe
Thanners) auf dem Gebiet der Gemeinde Wal-
tenhofen, der Gemeinde Durach und des Mark-
tes Sulzberg im Landkreis Oberallgäu

Sonthofen, 15.11.2023
LANDRATSAMT OBERALLGÄU

Indra Baier-Müller
Landrätin

N

LANDRATSAMT OBERALLGÄU 
22.3-647/2-03/15

Überschwemmungsgebietsverordnung

für das Überschwemmungsgebiet
an der Iller (Bereich Nord)

von Fluss-km 76,8 (Landkreisgrenze Unterallgäu)
bis Fluss-km 95,8 (nördl. Stadtgrenze Kempten)

auf dem Gebiet 
des Marktes Altusried, des Marktes Dietmannsried  

und der Gemeinde Lauben im Landkreis Oberallgäu 

Anlagen: 
1 Übersichtskarte Ü 7 (M 1 : 25.000)
9 Detailkarten K47 – K55 (M 1 : 2.500)

Das Landratsamt Oberallgäu erlässt auf Grund von § 76 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. 
I S. 2254) geändert wurde, Art. 46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 73 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl 
S. 66, ber. S. 130), das zuletzt durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 
23.  Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert wurde, folgende oben 
bezeichnete Verordnung:

§ 1 
Allgemeines, Zweck

(1)  1Im Markt Altusried, im Markt Dietmannsried und in der Gemeinde 
Lauben wird das in § 2 näher beschriebene Überschwemmungs-
gebiet festgesetzt (im Folgenden als Überschwemmungsgebiet 
bezeichnet). 2Das Überschwemmungsgebiet betrifft die in § 2 dar-
gestellten Flächen, die bei einem 100-jährlichen Hochwasser über-
schwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung 
oder Rückhaltung beansprucht werden. 3Für dieses Gebiet werden 
die folgenden Regelungen erlassen. 

(2)  1Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Natur 
aus bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffenen Bereich. 
2Zudem werden Bestimmungen zur Vermeidung von Schäden und 
zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen. 

(3)  1Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 
100-jährliche Hochwasser (im Folgenden Bemessungshochwasser 
– HQ100). 2Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Standort 
im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder 
überschritten. 3Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser 
Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 

§ 2 
Umfang des Überschwemmungsgebiets, Kennzeichnung  

der Hochwasserlinie

(1)  1Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in den im Anhang 
(Anlagen) veröffentlichten Übersichts- und Detailkarten eingetra-
gen. 2Maßgeblich für die genaue Grenzziehung sind die Detailkarten 
im Maßstab 1 : 2.500. 3Die Karten können im Landratsamt Oberall-
gäu und in den Gemeindeverwaltungen (für den jeweiligen Bereich) 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 4Die genaue 
Grenze verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgren-
ze oder, wenn die Grenze ein Grundstück schneidet, auf der dem 
Gewässer näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 5Gänzlich 
im Überschwemmungsgebiet liegende Gebäude sowie solchen 
gleichgestellte Gebäude, die teilweise im Überschwemmungsgebiet 
liegen, sind in der Detailkarte ebenfalls farblich hervorgehoben. 
6Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Karten sind Bestandteil dieser 
Verordnung. 

(2)  Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Über-
schwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festge-
setzten Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht. 

(3)  Auskunft über die Höhe der HW100-Linie (Wasserstand bei 
100-jährlichem Hochwasser) erteilt das Wasserwirtschaftsamt 
Kempten. 

§ 3
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher Anlagen

(1)  Für die Ausweisung neuer Baugebiete sowie die Aufstellung, Ände-
rung oder Ergänzung von Bauleitplänen gilt § 78 Abs. 1 bis 3 WHG. 

(2)  Für die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen gilt § 78 
Abs. 4, 5 und 7 WHG. 

§ 4
Sonstige Vorhaben

Für sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 
WHG gilt § 78a Abs. 2 WHG.

§ 5
Heizölverbraucheranlagen

(1)  Für die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen gilt § 78c Abs. 1 
WHG. 

(2)  1Für bestehende Heizölverbraucheranlagen gilt § 6 Abs. 1 dieser 
Verordnung.

(3)  Für die Prüfpflicht neuer und bestehender Heizölverbraucheranlagen 
gilt § 6 Abs. 3 dieser Verordnung. 

§ 6
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

(1)  Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gilt § 50 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). 

(2)  Für die Errichtung und den Betrieb von Jauche-, Gülle- und Silage-
sickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV 
gelten die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. 

(3)  1Bei prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung sind gemäß § 46 Abs. 
3 AwSV die Prüfzeitpunkte und Prüfintervalle nach Maßgabe der 
Anlage 6 AwSV zu beachten. ²Bestehende Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung, 
die nach § 46 Abs. 3 i. V. m. Anlage 6 AwSV prüfpflichtig sind, 
bislang aber nicht zumindest einmal von einem Sachverständigen 
nach AwSV auf ihre Hochwassersicherheit geprüft worden sind, 
sind bis zum 31.05.2024 erstmalig durch einen Sachverständigen 
nach AwSV prüfen zu lassen. 3Ablauf und Durchführung richten 
sich nach der AwSV. 4Mit dem Abschluss dieser Prüfung beginnt 
die Frist für wiederkehrende Prüfungen dieser Anlagen nach AwSV. 
5Weitergehende Regelungen in Einzelfallanordnungen nach AwSV 
oder in behördlichen Zulassungen für die Anlage bleiben unberührt. 

§ 7
Antragstellung

1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind 
für bauliche Anlagen in entsprechender Anwendung der für Bauvor-
lagen geltenden Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung die zur 
Beurteilung erforderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen. 
2Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne und Beilagen in was-
serrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl S.  156, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Oktober 2010 GVBl S. 727) 
bleiben unberührt. 

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Oberallgäu in Kraft. 

Sonthofen, den 15.11.2023 

LANDRATSAMT OBERALLGÄU

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 286

Anlage 1

Anlage 1 zur Verordnung des Landratsamtes
Oberallgäu vom 15.11.2023
für das Überschwemmungsgebiet an der Iller
(Bereich Nord) von Fluss-km. 76,8 (Landkreis-
grenze Unterallgäu) bis Fluss-km 95,8 (nördl.
Stadtgrenze Kempten) auf dem Gebiet des
Marktes Altusried, des Marktes Dietmannsried
und der Gemeinde Lauben (Landkreis Oberall-
gäu)

Sonthofen, 15.11.2023
LANDRATSAMT OBERALLGÄU

Indra Baier-Müller
Landrätin

N



LANDRATSAMT OBERALLGÄU 
22.3-647/2-06/15

Überschwemmungsgebietsverordnung

für das Überschwemmungsgebiet
an der Iller (Bereich Süd)

von Fluss-km 119,0 (nördlich Einmündung Rottach)
bis Fluss-km 147 (Illerursprung)

auf dem Gebiet 
der Gemeinde Rettenberg, der Stadt Immenstadt,  

der Gemeinde Burgberg, der Gemeinde Blaichach, der Stadt Sonthofen, 
der Gemeinde Ofterschwang, der Gemeinde Fischen und des  

Marktes Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu 

Anlagen: 
2 Übersichtskarten U8 - U9 (M 1 : 25.000)
17 Detailkarten D67 – D83 (M 1 : 2.500)

Das Landratsamt Oberallgäu erlässt auf Grund von § 76 Abs. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das 
zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) 
geändert wurde, Art. 46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 73 des Bayerischen Was-
sergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, ber. S. 130), das 
zuletzt durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 737) geändert wurde, folgende oben bezeichnete Verordnung:

§ 1 
Allgemeines, Zweck

(1)  1In der Gemeinde Rettenberg, der Stadt Immenstadt, der Gemeinde 
Burgberg, der Gemeinde Blaichach, der Stadt Sonthofen, der Gemein-
de Ofterschwang, der Gemeinde Fischen und dem Markt Oberstdorf 
wird das in § 2 näher beschriebene Überschwemmungsgebiet fest-
gesetzt (im Folgenden als Überschwemmungsgebiet bezeichnet). 
2Das Überschwemmungsgebiet betrifft die in § 2 dargestellten Flä-
chen, die bei einem 100-jährlichen Hochwasser überschwemmt oder 
durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung 

Sonthofen, den 21. November 2023
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beansprucht werden. 3Für dieses Gebiet werden die folgenden Rege-
lungen erlassen. 

(2)  1Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Natur aus 
bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffenen Bereich. 2Zudem 
werden Bestimmungen zur Vermeidung von Schäden und zum Schutz 
vor Hochwassergefahren getroffen. 

(3)  1Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 
100-jährliche Hochwasser (im Folgenden Bemessungshochwasser 
– HQ100). 2Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Standort 
im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder über-
schritten. 3Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss 
innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 

§ 2 
Umfang des Überschwemmungsgebiets, Kennzeichnung  

der Hochwasserlinie

(1)  1Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in den im Anhang 
(Anlagen) veröffentlichten Übersichts- und Detailkarten eingetragen. 
2Maßgeblich für die genaue Grenzziehung sind die Detailkarten im 
Maßstab 1 : 2.500. 3Die Karten können im Landratsamt Oberallgäu 
und in den Gemeindeverwaltungen (für deren jeweiligen Bereich) 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 4Die genaue Grenze 
verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, 
wenn die Grenze ein Grundstück schneidet, auf der dem Gewässer 
näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 5Gänzlich im Über-
schwemmungsgebiet liegende Gebäude sowie solchen gleichgestellte 
Gebäude, die teilweise im Überschwemmungsgebiet liegen, sind in 
der Detailkarte ebenfalls farblich hervorgehoben. 6Die in den Sätzen 1 
und 2 genannten Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

(2)  Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Über-
schwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festgesetz-
ten Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht. 

(3)  Auskunft über die Höhe der HW100-Linie (Wasserstand bei 100-jähr-
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lichem Hochwasser) erteilt das Wasserwirtschaftsamt Kempten. 

§ 3
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher Anlagen

(1)  Für die Ausweisung neuer Baugebiete sowie die Aufstellung, Ände-
rung oder Ergänzung von Bauleitplänen gilt § 78 Abs. 1 bis 3 WHG. 

(2)  Für die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen gilt § 78 
Abs. 4, 5 und 7 WHG. 

§ 4
Sonstige Vorhaben

Für sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 
WHG gilt § 78a Abs. 2 WHG.

§ 5
Heizölverbraucheranlagen

(1)  Für die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen gilt § 78c Abs. 
1 WHG. 

(2)  1Für bestehende Heizölverbraucheranlagen gilt § 6 Abs. 1 dieser 
Verordnung.

(3)  Für die Prüfpflicht neuer und bestehender Heizölverbraucheranlagen 
gilt § 6 Abs. 3 dieser Verordnung. 

§ 6
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

(1)  Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gilt § 50 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). 

(2)  Für die Errichtung und den Betrieb von Jauche-, Gülle- und Silagesi-
ckersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten 
die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. 

(3)  1Bei prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung sind gemäß § 46 Abs. 
3 AwSV die Prüfzeitpunkte und Prüfintervalle nach Maßgabe der 
Anlage 6 AwSV zu beachten. ²Bestehende Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung, 
die nach § 46 Abs. 3 i. V. m. Anlage 6 AwSV prüfpflichtig sind, bis-
lang aber nicht zumindest einmal von einem Sachverständigen nach 
AwSV auf ihre Hochwassersicherheit geprüft worden sind, sind bis 
zum 31.05.2024 erstmalig durch einen Sachverständigen nach AwSV 
prüfen zu lassen. 3Ablauf und Durchführung richten sich nach der 
AwSV. 4Mit dem Abschluss dieser Prüfung beginnt die Frist für wie-
derkehrende Prüfungen dieser Anlagen nach AwSV. 5Weitergehende 
Regelungen in Einzelfallanordnungen nach AwSV oder in behörd-
lichen Zulassungen für die Anlage bleiben unberührt. 

§ 7
Antragstellung

1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind für 
bauliche Anlagen in entsprechender Anwendung der für Bauvorlagen gel-
tenden Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung die zur Beurteilung 
erforderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen. 2Vorlagepflichten 
nach der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Ver-
fahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl S. 156, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 20. Oktober 2010 GVBl S. 727) bleiben unberührt. 

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
für den Landkreis Oberallgäu in Kraft. 

Sonthofen, den 15.11.2023 
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